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Wie kam es aber, daß diese Editionstradition des 16. Jahrhunderts 
mit der 3. Auflage des Hospinian’schen Werkes (1669) abriß und völ­
liger Vergessenheit anheimfiel? An dieser Stelle wird die ganze Trag­
weite der Entscheidung von St. Baluze erkennbar, als er die oft zitierte 
Handsdirift der Sammlung des Benedictus Levita aus dem 11. Jahr­
hundert zum Haupttextzeugen erhob und die übrigen Codices in den 
Variantenapparat verbannte. Denn Baluze kannte, wie er uns versichert, 
die Edition der Magdeburger Centuriatoren, die nach ihm kein Heraus­
geber mehr eingesehen hat. Er kannte darüber hinaus den genannten 
Wolfenbütteier Codex, aber er verwarf ihn wegen seiner angeblich fal­
schen Datierung46)! Dieser Bannspruch wirkt bis zur Stunde: Bis in die 
beiden letzten Ausgaben des sog. „Capitulare monasticum“ hinein, die 
Editionen von Boretius 47) und Albers 48), führt das Datum des 23. Au­
gust 816 in den Variantenapparaten ein völlig unbeachtetes Dasein. 
Selbst Albers verzichtete darauf, auf die Problematik des Zeugnisses 
der Handschrift von Wolfenbüttel einzugehen 49). Das Kapitular vom 
23. August 816 und mit ihm die Primärüberlieferung des Kapitulars 
vom 10. Juli 817 aber war durch den verhängnisvollen Entschluß Ba­
luzes, der sich für die kanonistische Sekundärüberlieferung der mona­
stischen Gesetzgebung Ludwigs d. Frommen entschied, für nahezu drei 
Jahrhunderte verschüttet.
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392—395; F. L. Ganshof, Recherches sur les capitulaires (1958) S. 8ff.

Obschon sehr bald nach dem Erscheinen der Kapitularien-Ausgabe 
von Boretius die Kritik an dieser Edition laut wurde, die bis heute nicht 
mehr verstummt ist50), unterblieb eine Neuausgabe der Aachener mona­
stischen Gesetzgebung Kaiser Ludwigs d. Frommen in dem 1904 er­
schienenen 2. Concilia-Band der MGH. A. Werminghoff, der verdienst­
volle Herausgeber der karolingischen Konzilien, begnügte sich damit, 
über die damals bekannten Handschriften der monastischen Gesetzgebung 
Ludwigs d. Frommen hinaus weitere Codices, auf die er bei Bibliotheks­


